
















Nachtrag 
 

       
 

 
Streichen des bisherigen Artikels 35 (Handelsregistereintrag)  
 
Neuer Artikel 35 mit folgendem Wortlaut:  

       
       

Die Mitglieder sind damit einverstanden, dass ihre Daten an eine Dachorganisation 
weitergegeben werden.   
Die Mitglieder sind damit einverstanden, dass ihre Daten für Vereinsaktivitäten anderen 
Mitgliedern weitergegeben werden. 
  
Art. 18 mit folgendem Wortlaut:  
Die Einladung zur Mitgliederversammlung ist vom Vorstand den Mitgliedern 
mindestens 14 Tage im Voraus schriftlich per Post oder per E-Mail und unter Angabe 
der Traktandenliste und der Anträge des Vorstandes zuzustellen.  
 

Es werden im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen nur Personendaten 
bearbeitet, die für die Erfüllung des Vereinszwecks notwendig sind.

An der Mitgliederversammlung vom 15. März 2024 wurden folgende Änderungen 
beschlossen:


